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An lage:

lnformation über den Datenschutz und die Rechte natürlicher Personen nach
Art. 13 und 14 DSGVO (Datenschutzgrundverordnung)

Die BWG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH ist zuständig für die Erfüllung der
Aufgaben aus § 1 Abs. 6 Treuhandgesetz (TreuhG) für die ehemals volkseigenen land- und
forstwirtschaftlichen Flächen, Bergwerkseigentume sowie im Einzelnen ihr von ihrer Gesell-
schafterin, der Bundesanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BvS), Namens-
nachfolgerin der Treuhandanstalt, zugewiesenen Aufgaben. Die BvS ist eine Anstalt des
öffentlichen Rechts. Die BWG untersteht der Rechts- und Fachaufsicht durch das Bundes-
ministerium der Finanzen. Neben den Aufgaben, die die BWG geschäftsbesorgend für die
BvS in Erfüllung des Treuhandgesetzes für die Privatisierung ehemals volkseigenen Vermö-
gens erbringt, ist die BWG Privatisierungsstelle nach dem Ausgleichsleistungsgesetz (Aus-
glLeistG) in Verbindung mit der Flächenenverbsverordnung (FlErw\|.

Beim Umgang mit lhren personenbezogenen Daten beachtet die BWG die gesetzlichen
Regelungen. Wir verarbeiten lhre personenbezogenen Daten nur, wenn Sie uns lhre Einwil-
Iigung gegeben haben (Art. 7 DSGVO) oder wenn festgelegte vom Gese2 zugelassene
Zwecke die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten erlauben. Eine erteilte Einwilli-
gung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Verarbeitung lhrer personenbezo-
genen Daten, also jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang
im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten nach Art. 4 Nr. 2 DSGVO, erfolgt auf der
Grundlage der ab 25.05.2018 geltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem
ebenfalls ab 25.05.2018 in neuer Fassung geltenden Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Über deren wichtigste Regelungen informieren wir Sie im Folgenden.

1. Erhebung und Erfassung von personen bezogenen Daten

a) Beteiligung an einer Aussch reibu ng/einem Vergabeverfah ren oder Übersendung
eines anderen Anliegens an uns (sog. Direkterhebung)

Wenn Sie sich an einer Ausschreibung oder einem Vergabeverfahren der BWG beteili-
gen, werden für lhre Teilnahme an dem Verfahren aufgrund gesetzlicher Vorschriften per-
sonenbezogene Daten erforderlich. Die Angabe lhrer personenbezogenen Daten ist dabei
für die Anbahnung oder Erfüllung eines Vertrags nach Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO erforder-
lich oder die Angaben sind erforderlich, weil das Gesetz lhre ldentifikation verlangt und
die BWG deshalb diese nach Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO erheben muss. Hier sind insbe-
sondere alle vorvertraglichen und vertraglichen Handlungen, Erklärungen und Prüfungen
zu nennen, die die BWG für den Verkauf oder die Verpachtung von Flächen im Wege der
Ausschreibung oder auch der Direktvergabe oder bei der Bearbeitung von Ansprüchen
nach Vermögensgesetz, Ausgleichsleistungsgesetz und der Flächenerwerbsverordnung
erbringt und erfüllen muss.

Für die Erfassung der von lhnen bereitzustellenden personenbezogenen Daten verwendet
die BWG für die jeweiligen Verfahren Formblätter und Formulare, die von lhnen auszufül-
len sind. (sog. Direkterhebung von personenbezogenen Daten). Hierbei handelt es sich
um die Angabe lhres Namens und lhrer Anschrift. Diese personenbezogenen Daten spei-
chert die BWG. Sofern für die Beteiligung an einer Ausschreibung aufgrund der für die
Verfahren geltenden gesetzlichen oder verfahrensrechtlichen Bestimmungen weitere per-
sonenbezogene Daten von lhnen erforderlich sind, wie z.B. lhr Geburtsdatum und/oder lhr
Familienstand, speichert die BWG auch diese personenbezogenen Daten.
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Sofern Sie sich mit einem anderen Anliegen außerhalb von einem Ausschreibungs- und
Vergabeverfahren telefonisch, per E-Mail oder Briefform an uns wenden, speichern wir die
von lhnen angegebenen personenbezogenen Daten zur Bearbeitung dieses Anliegens.
Auch dies ist nach dem Gesetz eine sog. Direkterhebung von personenbezogenen Daten,
die nach Art. 6 DSGVO zulässig ist.

b) Erhebung personenbezogener Daten bei Dritten (sog. Dritterhebung)

Personenbezogene Daten von lhnen erhebt die BWG bei Dritten nur, wenn Sie zuvor lh-
re Einwilligung erklärt haben oder wenn dies aus Gründen, die das Gesetz zulässt, erfor-
derlich ist (vgl. Art- 6 DSGVO). Dies kann z.B. bei der Prüfung lhrer Bonität durch Abfra-
ge bei einer Wirtschaftsauskunftei als vorvertragliche Maßnahme vor Abschluss eines
Vertrags mit lhnen erforderlich sein (Art.6 Abs. 1 c) DSGVO) oder auch im Falle einer
Störung des bestehenden Vertragsverhältnisses im Laufe der Vertragsabwicklung (Art 6
Abs. 1 f) DSGVO). Wir weisen darauf hin, dass die BWG in Restitutionsantragsverfahren
natürlicher Personen nach dem Vermögensgesetz in der Regel von den verfahrensfüh-
renden Behörden und/oder Gerichten von dem Verfahren unterrichtet oder zu ihm beige-
laden wird. ln diesen Fällen speichern wir die uns übermittelten personenbezogenen Da-
ten von lhnen, um das Verfahren dem Gesetz entsprechend behandeln zu können (Art. 6
Abs. 1c) DSGVO).

2. Speicherung und Löschung von personenbezogenen Daten

Auch die Speicherung und Löschung lhrer personenbezogenen Daten regelt das Gesetz.
Grundsätzlich gelten für die BWG als juristische Person des Privatrechts in der Form der
GmbH steuerliche und handelsrechtliche Aufbewahrungsfristen von 6 bzw. 10 Jahren, in-
nerhalb deren wir lhre Daten speichern dürfen und müssen. Wir löschen lhre personen-
bezogenen Daten nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen, es sei denn, ihre weitere Verar-
beitung ist im Einzelfall erforderlich.

Folgendes heben wir hervor

Sofern Sie sich an einer Ausschreibung- oder einem Vergabeverfahren beteiligt o-
der sich mit einem anderen Anliegen an die BWG gewendet haben, speichern wir
lhre Daten zum Zwecke der Vertragsabwicklung bis zur vollständigen Erledigung
der gegenseitigen Ansprüche aus dem Vertrag und dem Ablauf von Verjährungs-
sowie steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen. Diese Aufbewahrungs-
fristen ergeben sich vor allem aus der Abgabenordnung, dem Umsatzsteuergeselz
und dem Handelsgesetzbuch und betragen 6 bzw. 10 Jahre. Den Beginn der Auf-
bewahrungsfristen regelt das Gesetz, insbesondere die Abgabenordnung.

Bei Privatisierungsvorgängen auf der Grundlage des Ausgleichsleistungsgesetzes
(AusglLeistG) in Verbindung mit der Flächeneruuerbsverordnung (FlErwv) beginnen
diese Fristen nach vollständigem Abschluss der Flächenverwertung durch die
BWG auf dieser gesetzlichen Grundlage, also erst mit Erfütlung des gesetzlichen
Privatisierungsauft rags.

Für die Geltendmachung, Durchsetzung, Beitreibung und Abwehr von Rechtsan-
sprüchen gilt über die regelmäßige Verjährung von 3 Jahren hinaus in gesetzlich
geregelten Fällen eine Verjährungsfrist von 30 Jahren. Die Aufbewahrungsfristen
beginnen in diesen Fällen erst nach Ablauf der Verjährungsfrist.

Wir weisen ferner darauf hin, dass die BWG, soweit sie Aufgaben aus dem Treu-
handgesetz erfüllt, Akten und damit evtl. darin enthaltene personenbezogene Daten
in gesetzlich geregelten Fällen nach §§ 5 ff des Gesetzes über die Nutzung und Si-
cherung von Archivgut des Bundes (BArchG) dem Bundesarchiv anzubieten hat
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und ein Recht auf Löschung ihrer personenbezogenen Daten im Einzelfall dann
nicht besteht (vgl. Art. 17 Abs. 3 b) und d) DSGVO).

3. Weitergabe der Daten an Dritte

Die BWG wird lhre personenbezogenen Daten nur im gesetzlich erlaubten Rahmen, ins-
besondere zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen oder im Falle eines berechtigten lnteresses
an Dritte übermitteln, vgl. Art. 6 DSGVO. Diese sind vor allem die an der Abwicklung ei-
nes Vertragsverhältnisses beteiligten Banken, Notare und Behörden der Länder oder des
Bundes (2. B. zuständige Landwirtschaftsämter oder G rundbuchämter), im Rahmen gel-
tender steuer- und handelsrechtlicher Verpflichtungen Wirtschaftsprüfer und Steuerbera-
ter der BWG, schließlich im Rahmen von Prüfungen durch die Rechts- und Fachaufsicht,
wie sie im Bereich der öffentlichen Hand üblich sind, diese Behörden, in Verfahren nach
dem lnformationsfreiheitsgesetz (lFG) des Bundes die BvS. Die BWG ist zudem als Flä-
cheneigentümerin für die Verwaltung ihrer Flächen zuständig und arbeitet in diesen Fällen
mit einem Haftpflichtversicherer und Versicherungsmakler sowie in Einzelfällen mit
Dienstleistern für die Flächenverwaltung zusammen. ln Haftpflichtfällen kann es erforder-
lich sein, dass personenbezogene Daten von Kunden der BWG oder anderen Beteiligten
an diese Dritten weitergegeben werden müssen.

Wir informieren Sie außerdem darüber, dass im Falle von Störungen in der Vertragsab-
wicklung, insbesondere bei Zahlungssäumnissen die BWG auch dann, wenn Sie lhre
Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 a) DSVGO nicht erteilt haben, Ihre personenbezogenen
Daten im Rahmen von einem Rechtsstreit und etwaigen Zwangsvollstreckungsmaßnah-
men an die zuständigen Gerichte und Vollstreckungsbehörden sowie an Rechtsanwälte
mitteilt und im Einzelfall Wirtschaftsauskünfte einholt, vgl. Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO (,,zur
Vertragserfüllung notwendig").

4, lhr Recht auf Auskunft, Einschränkung, Löschung und Widerruf bei der Verarbei-
tung lhrer personenbezogenen Daten

Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO

Die betroffene Person hat das Recht, eine Bestätigung zu verlangen, ob personenbezo-
gene Daten über sie verarbeitet werden. lst das der Fall hat die betroffene Person das
Recht Auskunft zu erhalten, um welche Daten es sich handelt, ihren Verarbeitungszweck,
ihre Herkunft, ihren Empfänger sowie über Dauer der Speicherung.

Die betroffene Person hat das Recht, die Berichtigung ihrer personenbezogenen Daten zu
verlangen und ferner unter Berücksichtig ung der Zwecke der Verarbeitung ihre Vervoll-
ständigung zu verlangen, wenn ihre personenbezogenen Daten unvollständig sind.

Recht auf Löschung nach Art. 17 DSGVO (,,Recht auf Vergessenwerden")

Die betroffene Person hat das Recht zu verlangen, dass ihre personenbezogenen Daten
gelöscht werden, wenn sie zu dem Zweck, zu dem sie ursprünglich erhoben oder verar-
beitet wurden, nicht mehr erforderlich sind, sie ihre Einwilligung widerrufen hat oder der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten beim Verantwortlichen nach Ziffer 5 wider-
sprochen hat.

Das Gesetz regelt verschiedene Rechte für die von der Verarbeitung ihrer personenbezo-
genen Daten betroffenen Personen. Die Rechte werden im Folgenden nur ihrem haupt-
sächlichen Wesen nach dargestellt.

Recht auf Berichtigung nach Art. 16 DSGVO
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Das Gesetz lässt allerdings in den in Art. '17 Abs. 3 DSGVO geregelten Fällen zu, dass
dem Recht auf Löschung nicht entsprochen wird.

Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung nach Art. 18 DSGVO

Die betroffene Person hat das Recht von dem Verantwortlichen die Einschränkung der
Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn z.B. Streit über die
Richtigkeit der personenbezogenen Daten besteht und dieser erst geklärt werden muss.

5. Sicherheit der Verarbeitung

Wir haben technrsche und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass
die Vorschriften über den Datenschutz von uns eingehalten werden.

Bei der technischen Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten z.B. für die Verwahrung,
Archivierung und auch Vernichtung von Schriftgut und Daten, setzen wir der Grundlage von
Art. 28 DSGVO spezialis,erte technische Dienstleister ein. Andere eliterne Dienstleister für
die Erledigung unserer Aufgaben, z.B. im Rahmen von Maßnahmen zur Flächenverwaltung,
verpflichten wir vertraglich auf die Einhaltung der Regelungen über den Datenschutz.

6. Verantwortlicher im Sinne von Art.4 Nr.7 DSGVO und Beschwerdestelle

BWG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
Geschäftsführer Herrn Martin Kern und Herrn Thomas Windmöller
Schönhauser Allee 120
10437 Berlin
E-Mail : dsgvo.verantwortliche@bwg.de

BWG Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH
Datenschutzbeauftragter
Schönhauser Allee 120
10437 Berlin
E-Mail: bwg.datenschutzbeauft ragte@bwg.de

Aufsichtsbehörde im Sinne von Art. 51 ff DSGVO für die BWG als öffentliche Stelle im
Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes einschließlich ihrer Landesniederlassungen ist

Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und lnformationsfreiheit
Husarenstr.30
53117 Bonn
E-Mail: poststelle@bfdi.bund.de

AVVG
Bod€rwerwertungs- und -verwaltungs GmbH

Falls Sie ein Recht im Sinne von zuvor genannter Ziffer 4 geltend machen oder Be-
schwerde erheben wollen, wenden Sie sich bitte an die

Die Datenschutzbeauftragte der BWG erreichen Sie wie folgt:


